
 

Checkliste neues Datenschutzgesetz (DSG) ab 01. September 2023 
 
 

Haben Sie in Ihrem Unternehmen: 
 
eine aktuelle Datenschutzerklärung für Ihre Website, Ihre Verträge, Ihre Auftragsbestätigungen? 
☐ JA  ☐ NEIN 

 
interne Richtlinien für die Datenbearbeitung Ihrer Kunden (Kundendaten, Lohndaten)? 
☐ JA  ☐ NEIN 

 
ein aktuelles Verzeichnis aller bearbeiteten Daten? 
☐ JA  ☐ NEIN 

 
eine Vorgehensweise für die rechtzeitige Beantwortung von Auskunftsbegehren? 
☐ JA  ☐ NEIN 

 
einen Prozess für die rechtzeitige Meldung einer Verletzung des Datenschutzes? 
☐ JA  ☐ NEIN 

 
Subunternehmer und deren Verträge geprüft, ob die Sicherheit der Personendaten gewährleistet ist? 
Die Personendaten nur so bearbeitet werden wie sie diese selbst bearbeiten würden? Vor 
Beauftragung eines Subunternehmens Ihre Einwilligung eingeholt wurde und entsprechende Klauseln 
hinzugefügt wurden? 
☐ JA  ☐ NEIN 

 
einen Prozess zur Löschung oder Anonymisierung aller personenbezogenen Daten einer betroffenen 
Person? 
☐ JA  ☐ NEIN 

 
Ihre Daten ausschliesslich in der Schweiz oder in der EU gespeichert? 
☐ JA  ☐ NEIN 

 
Ihre Prozesse und IT-Infrastrukturen überprüfen lassen, ob sie einen angemessenen 
Sicherheitsstandard durch zeitgemässe technische und organisatorische Massnahmen erfüllen? 
☐ JA  ☐ NEIN 

 
besonders schützenswerte Personendaten, welche unverschlüsselt übermittelt werden? 
☐ JA  ☐ NEIN 
 
 
 
 


